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Talentforderung: Die Bundesjugendspiele mit
ihrem wenig gentigenden Mehrkampfangebot miissen
reformiert werden. Gleichzeitig sollen in Fortfiihrung
bestehender Vergleiche die Besten in Stufen bis zum
Landessportfest im September in Duisburg ausgelesen
werden. «Wir haben bereits das Angebot eines Méizens,
der die Kosten eines Bundesschulsportfestes tiberneh-
men wirde.» Kultusminister Fritz Holthoff wird seinen
Kollegen aus den Bundesldndern einen entsprechenden
Vorschlag unterbreiten. Fiir die Neigungsgruppen in
den Schulen als Vorstufe der Talentférderung werden
unter anderem Ubungsleiter mit 300000 Mark aus dem
Landesetat bes.oldet. Die Talente gehoren aber in die
Vereine. «Wir schaffen keinen Schulsportverband!»

Aufwertung der Hochschulinstitute

Hochschulinstitute fiur Leibesibung:
Sie sollen aus ihrer Stellung neben den Universitdten
jetzt in die Hochschulen des Landes als gleichberech-
tigte Partner — sowohl personell wie finanziell — ein-
gegliedert werden. Die Einzelheiten werden in bereits
laufenden Gespridchen mit Kultusministerium und in
den Universitdten beraten. Erstrebt wird der gleich-
rangige Fachbereich Leibeserziehung. Das Kultusmi-
nisterium ist bereit, fiir die Direktoren Professoren-
stellen einzurichten.

Deutsche Sportschule Ko6ln: Der Ausbau
der dringend bendtigten Anlagen wird mit allen Mit-
teln vorangetrieben. Die ndchste Stufe mit Leichtathle-
tikhalle und Institutsgebdude, ein Projekt von zehn
Millionen Mark, steht vor keinen uniiberwindlichen
Schwierigkeiten. Friedel Schirmer ist liberzeugt, dass
die Grundsteinlegung der Halle noch in diesem Jahr
erfolgen kann. Die Anerkennung als selbstindige wis-
senschaftliche Hochschule bleibt ein festes Ziel.
Hans-Dieter Krebs (DSB)

Training mit Musik

Das vom Deutschen Sportbund herausgebrachte Ton-
band macht’s moglich. Die beigegebene Broschiire gibt
Aufschluss tiber Motivation («Musik treibt an», «mit

Musik macht Gymnastik mehr Spass») und iiber Ar-
beitsweise. Etwa 40 Musiktiteln aus dem Repertoire
des modernen Tanzsportes (vom langsamen Walzer
tiber Quickstep, Cha-Cha-Cha zu Boogie und Beat)
wird eine Auswahl gymnastischer Grundformen,
Ubungsfolgen und Bewegungsverbindungen zugeord-
net.

Das Ubungsgut ist in drei Ubungsprogrammen ent-
halten:

Ubungsprogramm 1 (12 Min., Seite A) fiir Ungeiibte,

Ubungsprogramm 2 (15 Min., Seite A) #hnlich wie 1
mit «etwas erhdhter Intensitéit»,

Ubungsprogramm 3 (30 Min., Seite B) steigert die Be-
lastung.

Je nach Kondition und Leistungsstand der Ubenden
konnen zwei oder auch alle drei Programme als unun-
terbrochenes halb- bzw. ganzstiindiges Training durch-
gefiihrt werden; ebenso gut kann eine bestimmte Mu-
sik (zum Beispiel «Quickstep») als Begleitung zum fe-
dernden Laufen und Hiipfen einer Gymnastikgruppe
verwendet werden wie zum schnellen hohen Anreis-
sen der Knie («Skipping») im Konditionstraining von
Leistungssportlern. Stoff- und Musikauswahl lassen
vielfiltige Ubungsmoéglichkeiten zu.

Mitunter dréngt sich jedoch der Eindruck «Musik um
jeden Preis» auf (Beispiel Spriinge auf einen dyna-
misch nicht anndhernd entsprechenden Sambarhyth-
mus — wie Uberhaupt im Hinblick auf differenzierte
Stimmigkeit von Musik und Bewegung der rhyth-
misch-gymnastischen Arbeitsweise hier Einschrankun-
gen gemacht werden miissen).

Dennoch — «mit Musik geht alles besser!»> — wird sich
dieses Tonbad als Hilfe und Anregung erweisen im
Konditionstraining fiir die verschiedensten Ubungs-
gruppen, fir Schiiler ebenso wie fiir Hausfrauen, Be-
rufstiatige und Wettkampfsportler. Re

Vernehmlassungsverfahren betr. Bundesgesetz fiir die Férderung

von Turnen und Sport

Auszug aus der Stellungnahme des Schweizerischen k
Landesverbandes fiir Leibesiibungen (SLL)

Wir haben unsere Verbdnde zur Stellungnahme einge-
laden und freuen uns, Ihnen mitteilen zu kénnen, dass
sdmtliche 57 Mitgliedverbidnde einstimmig die Schaf-
fung verbesserter verfassungsmaéssiger und gesetzli-
cher Grundlagen fiir die Forderung von Turnen und
Sport durch den Bund befiirworten. Diese Zustim-
mung bezieht sich ausdriicklich sowohl auf die ver-
mehrte Forderung von Turnen und Sport durch den
Bund als auch auf den grundsitzlichen Einbezug der
Frauen und Mé&dchen.

Beziiglich des Verfassungsartikels haben sich unsere
Verbénde ebenfalls eindeutig zugunsten der Variante
A (Schwergewicht beim Bund) gedussert. Hierzu ge-
statten wir uns einige ergédnzende Ausfiihrungen, die
den Willen unserer Mitgliedverbdnde wiedergeben.

Es wird mit Genugtuung vermerkt, dass der Bundes-
rat der Variante A den Vorzug gibt. Das ist richtig,
weil diese Variante die verfassungsméissige Veranke-
rung der bisherigen Regelung bringt und ausserdem
die Einfiihrung der geplanten neuen Massnahmen er-
moglicht.

Mit der Variante B wiare die Foérderung von Turnen
und Sport an die Kantone delegiert. Mit Ausnahme der
turnerisch-sportlichen Vorbildung fiir den Wehrdienst
wiirde die Initiative zur Forderung von Turnen und
Sport fast ausschliesslich den Kantonen {iiberlassen.
Diese Variante miisste die bisherige Regelung gefihr-
den und weitere Fortschritte auf dem Gebiet der koér-
perlichen Ertiichtigung ernsthaft in Frage stellen. Sie
triige zudem in keiner Weise der Struktur des Schwei-
zersportes Rechnung. Die Verbinde hitten sich ins-
kiinftig nicht nach einer einheitlichen Gesetzgebung,
sondern nach 25 verschiedenen kantonalen Regelungen
zu richten, was die Tétigkeit der nationalen Turn- und
Sportorganisationen ldhmen miisste. Angesichts der
eindeutigen Stellungnahme unserer Mitgliedverbinde
hétte die Variante B in einer Volksabstimmung kaum
Aussicht auf Erfolg.

Wir haben unsere Mitgliedverbédnde eingeladen, die
drei von Ihnen-im Schreiben vom 10. Dezember 1968
gestellten Fragen zuhanden unserer Vernehmlassung
schriftlich zu beantworten. Wir tiberlassen Ihnen im
Anhang die Antworten sidmtlicher Mitgliedverbinde.
Sie konnen daraus die einmiitige Haltung der Verban-
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de entnehmen, die wir hiermit zusammenfassend fest-
halten.

1. Befiirworten Sie eine vermehrte Forderung von Tur-
nen und Sport unter Einbezug der Frauen sowie die
Schaffung der hierfiir notigen gesetzlichen Grund-
lagen?

Ja 57 Verbinde
Nein 0 Verbande

2. Geben Sie einem Verfassungsartikel gemidss Varian-
te A (Schwergewicht beim Bund) oder Variante B
(Schwergewicht bei den Kantonen) den Vorzug?

A 55 Verbédnde
B 2 Verbidnde

3. Befiirworten Sie die Einfiihrung eines zusitzlichen
Schulsportes?

Ja 56 Verbinde
Nein 1 Verband

Abschliessend mochten wir die Gelegenheit benutzen,
um noch zwei Anregungen fiir die kommende Bundes-
gesetzgebung einzubringen.

Die erste Anregung betrifft den Bau von Turn- und
Sportanlagen (Art. 13 des Entwurfes). Das geplante um-
fassende Programm fiir Jugend + Sport kann nur
durchgefiihrt werden, wenn geniigend Ubungsstitten
zur Verfiigung stehen. Wir mochten deshalb den Bun-
desrat bitten, sich dieses Problems anzunehmen und
den Bau von Turn- und Sportanlagen finanziell zu un-
terstiitzen, wobei eine &#hnliche Losung anzustreben
wire, wie beim Nationalstrassenbau und bei der For-
derung der Hochschulen.

Die zweite Anregung betrifft die finanzielle Unterstiit-
zung der Turn- und Sportverbdnde durch den Bund
(Art. 14 des Entwurfes). Die Verbdnde waren dankbar,
wenn sie inskinftig eine vermehrte Unterstiitzung
durch den Bund und mehr Freiheit in der Verwendung
der Bundesbeitrige geniessen wiirden, damit sie ihren
vielfaltigen Verpflichtungen besser nachkommen koén-
nen. :

Wir libergeben Ihnen diese Vernehmlassung im Namen
aller 57 Mitgliedverbéinde des SLL, wobei wir auch auf
die Stellungnahmen einzelner Verbdnde verweisen, die
Ihnen direkt zugekommen sind.

Bericht
des Eidgendssischen Militirdepartements (EMD)

Gemiss Bundesratsbeschluss vom 2. Dezember 1968 hat
das Militdrdepartement die Stellungnahme der Kanto-
ne und politischen Parteien einerseits, der interessier-
ten Turn- und Sportverbinde und allgemeinen Jugend-
verbdnde andererseits iiber Notwendigkeit und Zweck-
maéssigkeit einer Verfassungsgrundlage und eines Bun-
desgesetzes fiir die Forderung von Turnen und Sport
eingeholt. Es wurde namentlich um die Beantwortung
folgender Fragen nachgesucht:

1. Befiirworten Sie eine vermehrte Forderung von Tur-
nen und Sport unter Einbezug der Frauen und Mad-
chen sowie die Schaffung der hierfiir notigen gesetz-
lichen Grundlagen?

2. Geben Sie einem Verfassungsartikel gemiss Variante
A (Schwergewicht beim Bund) oder Variante B
(Schwergewicht bei den Kantonen) den Vorzug?

3. Befiirworten Sie die Einfiihrung eines zusitzlichen,
freiwilligen Schulsportes?
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Die Einladung erging mit Schreiben vom 10. Dezember
1968 an 136 Kantone, Verbidnde usw. Innerhalb der ge-
setzten Frist sind 110 Stellungnahmen eingegangen.
Nicht geantwortet haben 4 politische Parteien, 2 Hoch-
schulen und 20 ibrige Verbdnde und Institutionen.

Das Ergebnis der eingegangenen Antworten ist folgen-
des:

Frage 1: 110 Ja; 0 Nein.

In allen 110 Antworten wird die vermehrte Forderung
von Turnen und Sport unter Einbezug der Frauen und
Madchen sowie die Schaffung der hierfiir notwendigen
gesetzlichen Grundlagen befiirwortet.

Die Darlegungen im Bericht des Militdrdepartements
hinsichtlich Bedeutung von Turnen und Sport in der
modernen Gesellschaft werden durchwegs und voll-
umfinglich unterstiitzt. Korperliche Ertlichtigung der
Jugend und Forderung der Gesundheit werden als
zwingende Erfordernisse anerkannt, um den heutigen
Zivilisationsschdden entgegenzuwirken und die Wehr-
kraft unserer Armee zu stdrken. Als eine Selbstver-
sténdlichkeit wird der Einbezug der Frauen und Mid-
chen betrachtet und gefordert. Hervorgehoben wird
namentlich die grosse Bedeutung von Turnen und
Sport als ausgezeichnetes Mittel fiir die Erziehung und
die Sozialhygiene des Volkes. Ferner wird hingewiesen
auf die einzigartigen Moglichkeiten, die sich fiir sinn-
volle Freizeitgestaltung erdffnen sowie auf die Tat-
sache, dass Turnen und Sport vielen Menschen Lebens-
freude vermitteln. Beflirwortet werden die eingeleite-
ten Bestrebungen auch als Mittel zur Hebung des An-
sehens der Schweiz im internationalen Leistungssport.

Frage 2: 104 Variante A; 3 Variante B; 3 offen.

In 104 Antworten wird der Variante A des Verfas-
sungsartikels (Schwergewicht beim Bund) der Vorzug
gegeben. Zugunsten der Variante B haben sich ein
Kanton, der Schweiz. Pontonierfahrverein und der
Schweiz. Golfverband ausgesprochen. Der Kanton St.
Gallen befiirwortet zwar vermehrte Anstrengungen auf
dem Gebiet Turnen und Sport, lehnt indessen aus
grundséatzlichen verfassungsrechtlichen Erwigungen
einen Verfassungsartikel und die Einrdumung neuer
Befugnisse an den Bund ab. Nach ihm ist es Sache der
Kantone und der privaten Organisationen, ein Mehre-
res zu tun. Die bestehenden verfassungsmaéissigen wie
gesetzlichen Grundlagen geniigen vollauf, namentlich
bei einer extensiven Interpretation. Der Status quo
wird weiter begriindet mit einer «lebensndherens,
wirksam- und sparsameren Aufgabenerfiillung seitens
der Kantone. «Der vorgeschlagenen Verfassungsrevi-
sion eignet jedenfalls der zwingende Charakter nicht,
der Voraussetzung einer solchen Kompetenzverschie-
bung sein sollte.» Falls wider Erwarten eine Teilrevi-
sion der BV in Aussicht genommen wiirde, stellt der
Kanton St.Gallen zu Variante B einen Eventualvor-
schlag. Der Schweiz. Lehrerverein, die Société pédago-
gique romande und der Verein Schweiz. Gymnasial-
lehrer moéchten zur Frage 2 erst bei Vorliegen der Ent-
wiirfe fiir Gesetz, Verordnung und Ausfiithrungsbestim-
mungen Stellung beziehen.

Der iiberwiltigenden Befiirwortung der Variante A
liegt in erster Linie die Uberlegung zugrunde, dass mit
dieser Verfassungsbestimmung keine neue Ordnung
aufgestellt, sondern die heutige Regelung auf dem Ge-
biet von Turnen und Sport fiir alle Altersstufen logisch
und konsequent weitergefiihrt wird. Massgebend war
ferner, dass das erstrebenswerte Ziel besser durch Ein-
rdumung vermehrter Kompetenzen an den Bund er-
reicht werden kann. Ausschlaggebend war aber auch
die Tatsache, dass nur diese Losung zur lidngst félligen
Gleichberechtigung des weiblichen Geschlechts fiihrt.
Fir Variante A gab im ilbrigen der Umstand den Aus-



schlag, dass sie nicht zu einer streng zentralistischen
Losung fiihrt. Stellung und Aufgabe der Kantone wer-
den nicht geschmaélert.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Variante B nicht
nur Stillstand, sondern einen kaum mehr gutzumachen-
den Riickschritt bedeuten wiirde. Starke Zweifel wer-
den gedussert, ob bei einer solchen Losung in allen
Kantonen das Schulturnen, unter Einschluss des M&ad-
chenturnens, mindestens im heutigen Umfang weiter-
gefithrt und auch filir die notigen Anlagen gesorgt
wiirde. Der Schweizerische Landesverband fiir Leibes-
ilibungen, als Dachverband aller schweizerischen Turn-
und Sportverbinde, macht mit Nachdruck darauf auf-
merksam, dass die Variante B in keiner Weise der
Struktur des Schweizersportes Rechnung trage. Die
Kantone wiirden sich inskiinftig nicht nach einer ein-
heitlichen Gesetzgebung, sondern nach 25 verschiede-
nen kantonalen Regelungen richten, was die Tatigkeit
der national strukturierten Turn- und Sportorganisa-
tion ldhmen miisste.

104 Ja; 3 Nein; 3 offen.

In 104 Vernehmlassungen wird die Einfiihrung eines
zusitzlichen freiwilligen Schulsportes befiirwortet. Die
Regierung des Kantons Thurgau befiirchtet, dass durch
die Uberbetonung der sportlichen Betitigung in der
Schule und durch zusitzliche finanzielle Belastung die
Vorlage abstimmungspolitisch zu stark belastet wird.
Auch die Regierung des Kantons Schaffhausen nimmt
in dieser Frage eine negative Haltung ein. Ihr Beden-
ken: Verbdnde, Vereine und andere Exponenten be-
stimmter Sportarten koénnten via Schulsport in den
Schulturnbetrieb hineingreifen und dadurch Unruhe
im tibrigen Schulbetrieb hervorrufen. Der Schweiz.
Touristenverein «Die Naturfreunde» lehnt den Schul-
sport ebenfalls ab, unter Hinweis darauf, dass diese
Erweiterung zu einer Gewichtsverlagerung zwischen
physischer und seelisch-geistiger Tétigkeit fiihren wiir-
de. Der Schweiz. Lehrerverein, die Société pédagogique
romande und der Verein Schweiz. Gymnasiallehrer
wiinschen auch zu dieser Frage bei Vorliegen von Ent-
wirfen fiir Gesetz, Verordnung und Ausfiihrungsbe-
stimmungen Stellung nehmen zu kénnen.

Abgesehen von diesen Ausnahmen wird jedoch vom
freiwilligen zusitzlichen Schulsport die Belebung und
Verbesserung des Schulturnens erwartet. Er soll als
Ergidnzung zum Schulturnunterricht, als Gelegenheit
zu verniinftiger, auf freiwilliger Basis betriebener Frei-
zeitgestaltung durchgefiihrt werden. Man glaubt und
erwartet, dass sich der Schulsport, richtig organisiert,
den sportlichen Neigungen der Teilnehmer weitgehend
Rechnung tragend und entsprechend auslédndischen
Beispielen, zu einer segensreichen Institution entwik-
keln wird. Dessen Einfiihrung wird als Gebot der Klug-
heit und weitblickender soziologischer und pidagogi-
scher Planung gewertet. Mehrheitlich wird betont, dass,
wie vorgeschlagen, der Schulsport unter die Verant-
wortung der Schule gestellt werden muss. Der Eidg.
Turnverein wiinscht eine enge Zusammenarbeit mit
den Turn- und Sportorganisationen, um die Kontinui-
tdt der Bemiihungen zur korperlichen Ertilichtigung des
Volkes auch tiber die Schulzeit hinaus sicherstellen zu
konnen. Auch die Freisinnig-demokratische Partei der
Schweiz und der Landesring der Unabhéngigen ver-
langen, dass der Schulsport soweit als moglich zusam-
men mit den fiir die verschiedenen Sportarten verant-
wortlichen Verbé&nden organisiert oder zum mindesten
geplant wird. In gleicher Richtung geht die Stellung-
nahme der Liberal-demokratischen Union der Schweiz:
«Die Einfiihrung eines zusitzlichen freiwilligen Schul-
sportes ausserhalb der Schulzeit bildet nur eine von
verschiedenen Moglichkeiten der korperlichen Ertlich-
tigung unserer Jugend. Die Frage ist deshalb heikel
und sollte auch im Sinne einer besseren Zusammen-

Frage 3:

arbeit zwischen den Turnvereinen und den Schulen
gepriift werden.»

Mehrere Stellungnahmen enthalten zusitzlich zu den
Antworten auf die gestellten Fragen Vorschlige und
Antrége. Sie sind teils in direktem Zusammenhang mit
den im Bericht des Militdrdepartements zur Schaffung
gesetzlicher Grundlagen fir die Forderung von Turnen
und Sport aufgeworfenen Fragen. Andere beriihren
neue Aspekte. Den Antridgen und Vorschldgen liegen
folgende Themen zugrunde: Turnunterricht an Berufs-
schulen / Ausbildung von Turn- und Sportlehrern /
Unterstiitzung der Turn- und Sportverbidnde / Abgren-
zung der Kompetenzen zwischen Bund und Kanton /
Benennung der Vorlage / Unterstellung / Turnen fiir
Betagte / Probleme der Freizeit / Bau von Turn- und
Sportanlagen / Stellung der Eidg. Turn- und Sport-
schule / Ausbildungszentren.

Zusammenfassend ist die beeindruckende Tatsache
festzuhalten, dass die beabsichtigte Neuordnung und
Ausdehnung der Gesetzesgrundlagen fiir Turnen und
Sport fast einhellig und voll unterstiitzt werden. Da
das Vernehmlassungsverfahren auf breiter Basis und
unter Einschluss von Kreisen stattfand, die nur ideell,
nicht aber materiell an den eingeleiteten Bestrebungen
interessiert sind, ist dieses Ergebnis besonders hoch zu
werten.

Eine eindeutige Klidrung hat die Frage gefunden, ob
eine Verfassungsbestimmung gemdiss Variante A
Schwergewicht beim Bund) oder geméiss Variante B
(Schwergewicht bei den Kantonen) zu schaffen ist. Der
Variante A wird mit liberwiltigendem Mehr der Vor-
zug gegeben. Die drei fiir Variante B abgegebenen
Stimmen fallen bei der erdriickenden Mehrheit fiir
Variante A ausser Betracht. Was die Lehrerverbédnde
betrifft, die sich die definitive Stellungnahme vorbe-
halten haben, darf mit einiger Wahrscheinlichkeit da-
mit gerechnet werden, dass sie sich fiir die Variante A
aussprechen werden. Die Planung tridgt ihren Wiin-
schen Rechnung.

Zu einer ebenso klaren wie eindriicklichen Antwort hat
das Vernehmlassungsverfahren in der Frage der Ein-
fihrung eines zusétzlichen freiwilligen Schulsportes
gefiihrt. Auch hier zdhlen bei der Grosszahl von Be-
flirwortern die drei ablehnenden Stimmen wenig. Die
Lehrerverbidnde konnen auch hier zu den Zustimmen-
den gezidhlt werden.

Gestlitzt auf diese Ausfiihrungen unterbreitete das
EMD dem Bundesrat den folgenden Antrag:

1. Der Bundesrat nimmt Kenntnis vom Ergebnis der
durchgefiihrten Vernehmlassung und erméchtigt das
Militdrdepartement, eine Pressemitteilung zu ma-
chen.

2. Der Bundesrat verzichtet auf die weitere Bearbei-
tung von Variante B.

3. Der Bundesrat beauftragt das Militdrdepartement

a) einen Staatsrechtslehrer fiir die endgiiltige For-
mulierung der Verfassungsbestimmung nach Va-
riante A beizuziehen;

b) eine Botschaft und einen Entwurf fiir die Ver-
fassungsbestimmung sowie einen Vorentwurf fiir
ein Bundesgesetz liber die Forderung von Turnen
und Sport vorzulegen.

Angesichts der Ergebnisse beschloss der Bundesrat an
seiner Sitzung vom 2. Juni 1969, auf die weitere Bear-
beitung der Variante B zu verzichten. Das EMD wurde
beauftragt, unter Zuzug eines Staatsrechtslehrers, eine
Botschaft und einen Entwurf fir die Verfassungsbe-
stimmung sowie einen Vorentwurf zum Bundesgesetz
fiir die Forderung von Turnen und Sport vorzulegen.

207



	Vernehmlassungsverfahren betr. Bundesgesetz für die Förderung von Turnen und Sport

